
Bezirksamt Pankow von Berlin 
Einreicherin: Leiterin der Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales 
 

B E S C H L U S S 

B e z i r k s a m t  P a n k o w  v o n  B e r l i n  

Beschlussgegenstand: Klothilde muss bleiben 

Beschluss-Nr.:   VIII-1736/2021 Anzahl der Ausfertigungen:   8 

Beschluss-T.:   12.01.2021  Verteiler: 

       - Bezirksbürgermeister 
       - Mitglieder des Bezirksamtes (4x) 
       - Leiter des Rechtsamtes  
       - Leiter des Steuerungsdienstes 
       - Büro des Bezirksbürgermeisters 

Das Bezirksamt beschließt: 
 
Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis 
zu geben. 
 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 

 



 

Bezirksamt Pankow von Berlin 12.01.2021 

An die  
Bezirksverordnetenversammlung 

In Erledigung der Drucksache-Nr.:  
VIII – 0563/2018 

Vorlage zur Kenntnisnahme für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß 
§ 13 BezVG 

8. Zwischenbericht 

„Klothilde“ muss bleiben!  

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

In Erledigung des in der 18. Sitzung am 12.09.2018 angenommenen Ersuchens der Bezirks-
verordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VIII – 0563/2018 

„Das Bezirksamt wird ersucht, die Wiederaufnahme des Betriebs der Jugendfreizeit-
einrichtung „Klub Klothilde“ im Pankeviertel sicherzustellen. Dies soll vorzugsweise an dem 
bewährten Standort auf dem Gelände der Konrad-Duden-Schule in der Klothildestraße / 
Ecke Rolandstraße realisiert werden. Nur wenn zwingende fachliche Gründe gegen diesen 
Standort sprechen, sind Alternativstandorte im näheren Umfeld zu prüfen.“ 

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 

Das Straßen- und Grünflächenamt, das Umwelt- und Naturschutzamt und das Jugendamt 
haben einen provisorischen Standort für den Betrieb des „Jugendclubs Klothilde“ gefunden. 
So kann ein Bauwagen auf dem Flurstück 266 für eine begrenzte Zeit von mindestens drei 
Jahren jeweils im Sommer, ohne zusätzliche Medienanschlüsse, auf einer 132m² großen Ra-
senfläche aufgestellt werden. Wie bisher findet der Betrieb während des Winters im Kurt-
Lade-Klub statt.  

Die Fläche befindet sich nah an der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung an der Wen-
deschleife Rolandstr. 89A vor der Zufahrt zur Elisabeth-Christinnen-Grundschule (Flächenbe-
zeichnung Lindenberger Str. neben 24). Am Rand stehen 1-2 Wildwuchsbäume, die nicht im 



Grünflächeninformationssystem (GRIS) erfasst sind, sowie ein Straßenbeleuchtungsmast. 
Das heißt, die Fläche ist nachts beleuchtet. Der vorgeschlagene Standort wäre für die ange-
sprochene Zielgruppe sehr präsent und sofort nutzbar. Im Fall, dass der Träger Outreach 
dem Standort zusagt, wird empfohlen die Nachbarschaft frühzeitig kommunikativ mit einzu-
binden. 

Das Bezirksamt wird den Leitungsbestand abprüfen lassen und ggf. Sanierungsmaßnahmen 
einleiten. Im Fall, dass Arbeiten am Leitungsbestand vorgenommen werden müssen, wäre 
unter Umständen eine Verlagerung des Standortes erneut zu prüfen. 

Sofern der Träger Outreach dem neuen Standort zustimmt, muss dieser einen Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung nach § 6 Abs. 5 Grünanlagengesetz zu stellen. Das Stellen des An-
trages ist gebührenfrei. In diesem Zusammenhang müssen die Präsenzzeiten für die Nutzung 
durch Outreach (Anzahl Wochentage/ ggf. Wochenende, tagsüber, nachmittags oder 
Abendstunden) angeben werden.  

Mit diesem Standort wäre der Betrieb des „Jugendclubs Klothilde“ für drei Jahre sicherge-
stellt. Eine Verlängerung des Betriebs an diesem Standort muss dann vom Bezirksamt erneut 
geprüft werden. Derweil werden noch weitere alternative Standorte geprüft. 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

keine 

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

entfällt 

Kinder- und Familienverträglichkeit 

Die mobile und aufsuchende Jugend(sozial)arbeit im Planungsraum ist abgesichert. 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeisters 

Rona Tietje 
Bezirksstadträtin für Jugend, Wirtschaft und 
Soziales 



 

Musterblatt Auswirkungen von Bezirksamtsbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 

  quantitativ qualitativ quantitativ qualitativ  

Fläche 
Versiegelungsgrad 

x      

Wasser 
Wasserverbrauch 

x      

Energie 
Energieverbrauch 
Anteil erneuerbarer Energie 

x      

Abfall 
Hausmüllaufkommen 
Gewerbeabfallaufkommen 

x      

Verkehr 
Verringerung des Individualverkehrs 
Anteil verkehrsberuhigter 
Zonen 
Busspuren 
Straßenbahnvorrangschaltungen 
Radwege 

x      

Immissionen 
Schadstoffe 
Lärm 

x      

Einschränkung von Fauna  
und Flora 

x      

Bildungsangebot  x x    

Kulturangebot  x x    

Freizeitangebot  x x    

Partizipation in Entscheidungsprozessen   x x    

Arbeitslosenquote x      

Ausbildungsplätze  x x    

Betriebsansiedlungen x      

Wirtschaftliche Diversifizierung nach Branchen x      

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen. 
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